
 
Versicherungsbedingungen für die Reise-Rüchtrittskosten-Versicherung 

Allgemeine Bedingungen für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung ( ABRV ) 
 

 
§ 1 Was ist bei Nichtantritt der Reise versichert? 
Bei Nichtantritt der Reise sind die vertraglich geschuldeten Stornokosten aus dem versicherten Reisearrangement versichert. 
 
§ 2 Unter welchen Voraussetzungen erstattet die Union Reiseversicherung die Stornokosten? 
1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder eine 
Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird: 
-Tod 
-schwere Unfallverletzung 
-unerwartet schwere Erkrankung 
-unerwartete Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung 
-Impfunverträglichkeit 
-Schwangerschaft 
-erheblicher Schaden am Eigentum durch Feuer, Elementarereignis oder vorsätzliche Straftat eines Dritten 
-Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson aufgrund einer unerwarteten  
  betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber mit anschließender Arbeitslosigkeit 
-Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch die versicherte Person oder einer mitreisenden Risikoperson, sofern diese Person  
  bei der Reisebuchung arbeitslos war und das Arbeitsamt der Reise zugestimmt hat. 
2. Risikopersonen sind 
a) die Angehörigen der versicherten Person, definiert als Ehepartner, Kinder, Eltern, Großeltern, Schwiegereltern,  
    Schwiegersöhne und -töchter, Schwager und Schwägerin und Geschwister; 
b) der Lebenspartner der versicherten Person oder einer der versicherten mitreisenden Personen; 
c) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen; 
d) diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht und versichert haben, und deren Angehörige  
    (definiert in 2 a); 
e) Haben mehr als sechs Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der  
    Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen; 
 
§ 3 Was muss die versicherte Person bei Eintritt eines der in § 2 genannten Ereignisse unbedingt unternehmen (Obliegenheiten)? 
Die versicherte Person ist verpflichtet: 
1. die Reise unverzüglich nach Eintritt des Versicherungsfalles zu stornieren, um die Rücktrittskosten möglichst gering zu  
    halten; 
2. den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit der Stornokostenrechnung beider Union Reiseversicherung  
    einzureichen; 
3. schwere Unfallverletzung, unerwartet schwere Erkrankung oder Verschlechterung einer bestehenden Krankheit,  
    Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, psychiatrische Erkrankungen durch  
    Attest eines Facharztes für Psychiatrie; bei Tod ist eine Sterbeurkunde vorzulegen. 
4. bei Verlust des Arbeitplatzes das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers, bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses eine  
    Bestätigung des Arbeitsamtes über die Zustimmung der gebuchten Reise sowie den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes  
    als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen. Verletzt die versicherte Person eine der vorstehenden 
    Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, kann die Union Reiseversicherung von der Verpflichtung zur Leistung frei  
    werden. 
 
§ 4 Welchen Selbstbehalt trägt die versicherte Person? 
Die Union Reiseversicherung erstattet 100% der vertraglich geschuldeten Stornokosten.  
 
§ 5 Welche Leistungen bietet die Union Reiseversicherung bei Abbruch der Reise? 
Die Union Reiseversicherung erstattet bei nicht planmäßiger Beendigung der gebuchten Reise aus Anlass eines der 
in § 2 genannten Gründe die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten nach der Qualität der gebuchten 
und versicherten Reise, sofern An- und Abreise mitgebucht und versichert sind. 
 
 
   
 
      

 

Ihre Schadenmeldung richten Sie bitte an: 
 
 
ÖRAG Service GmbH 
Hansaallee 199 
40549 Düsseldorf 
 
Tel.: 0211 / 5363 – 439 
Fax: 0211 / 5363 – 195 
 

 
 
Union Reiseversicherung, Aktielgesellschaft 
Maximilianstraße 53, 80530 Münschen 
Telefon: 089 / 2160 - 6745 
Telefax: 089 / 2160 - 6746 
e-mail: reiseversicherung@urv.de 
http://www.urv.de 
Vorstand: Robert Baresel ( Vorsitzender ), 
Dr. Harald Benzing, Wolfgang Reif, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Helmut Späth 
Registergericht München, HRB 137918  
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